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 Kundennummer: 
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Migros Bank AG wurde von ihrer Depotbank für den isländischen Markt über die Regeln der Offenlegung von Informationen 
gegenüber der isländischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Supervisory Authority, Iceland, FSAI) informiert. Wir haben 
die von Migros Bank AG separat abgegebenen Informationen über die aufsichtsrechtliche Situation bezüglich des Besitzes 
von Anlagen auf dem isländischen Markt zur Kenntnis genommen. 
 
«Wertpapiere» bedeutet in diesem Zusammenhang isländische Finanzinstrumente, die bei der isländischen 
Zentralverwahrungsstelle registriert sind oder von ihr verwahrt und/oder verarbeitet werden, z.B. Aktien, Obligationen, Fonds, 
Warrants etc., sowie ausserhalb Islands gehandelte isländische Finanzinstrumente. 
 
Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass gemäss isländischem Gesetz und anderen isländischen Vorschriften meine/unsere 
Identität und die Identität aller Personen, in deren Namen wir Wertpapieranlagen in diesem Depot halten, auf Verlangen der 
FSAI oder eines anderen zuständigen Gesuchstellers offengelegt werden müssen. 
 
Angesichts der oben stehenden Ausführungen bestätigen wir, dass 
 
1. Migros Bank AG unwiderruflich ermächtigt wird, auf Verlangen der FSAI oder eines anderen zuständigen Gesuchstellers 
ihrer/ihren Depotbank(en), ihrem/ihren Broker(n) sowie den lokalen oder internationalen Zentralverwahrungsstellen und/oder 
den zuständigen Behörden diese Erklärung und/oder eine Kopie davon zuzustellen sowie sämtliche Auskünfte zu erteilen, 
die gemäss den oben genannten Regeln der Offenlegung von Informationen über unsere Identität und die Anzahl der im 
Depot gehaltenen Wertpapiere heute und in Zukunft erforderlich sind. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass diese 
Informationen unter Umständen anderen isländischen Behörden offenzulegen sind oder nach Massgabe sonstiger Gesetze 
und Bestimmungen in Island der Offenlegungspflicht unterliegen. Ich/Wir übernehme(n) die Verantwortung für sämtliche 
Folgen, die aus der Offenlegung und Verbreitung von Informationen gemäss der vorliegenden Erklärung entstehen. 
 
2. ich/wir auf Verlangen der FSAI oder eines anderen zuständigen Gesuchstellers unverzüglich alle Informationen über die 
Identität unserer Kunden und Anlagen der FSAI oder einem anderen zuständigen Gesuchsteller mitteilen kann/können und 
werde(n). Dazu gehören unter anderem: Kundenname, Wohnsitz, Steuernummer, ISIN-Nummer, ISIN-Beschreibung und 
Anzahl der gehaltenen Wertpapiere. Des Weiteren werden wir Migros Bank AG die Erfüllung dieses Gesuchs bestätigen.  
 
3. ich/wir die Informationen über die aufsichtsrechtliche Situation in Island und die entsprechenden Pflichten an alle unsere 
Kunden weiterleite(n), die als Finanzintermediäre tätig sind und im Namen ihrer Kunden Wertpapiere halten. 
 
Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir für jeden Finanzintermediär, für den ich/wir Wertpapiere im Depot aufbewahre(n), im Besitz 
einer dieser Erklärung im Wesentlichen ähnlichen, ordnungsgemäss ausgefertigten Erklärung bin/sind.  
 
Diese Erklärung bleibt auch im Falle unserer Handlungsunfähigkeit in Kraft. 
 
Diese Erklärung unterliegt ausschliesslich schweizerischem Recht und ist nach diesem auszulegen. Ausschliesslicher 
Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dieser Erklärung stehenden Streitigkeiten ist Zürich. 
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